
Volksbegehren „Abtreibungspille rezeptfrei“ 

 

Eine medikamentöse Abtreibung ist ident und nicht zu unterscheiden von 

einem Spontanabort. Dies machen Frauen seit Beginn der Menschheit 

selbst und suchen ärztliche Hilfe, falls notwendig. Aus medizinischer Sicht 

sollte deshalb beides gleich geregelt werden. Um die Selbstbestimmung 

von Frauen ernst zu nehmen, sollte die aktuelle Bevormundung 

abgeschafft werden. Deshalb möge das Parlament die (verfassungs-) 

rechtlichen Maßnahmen für die rezeptfreie Abgabe der Abtreibungspille 

beschließen. 

 

 


